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§ 116 GO LSA a.F. 

Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt 

Die Bestimmung trat außer Kraft am 1. Juli 2014 durch Artikel 23 Absatz 5 Nummer 1 des Gesetzes vom 17. Juni 
2014 (GVBl. LSA S. 288). Zur weiteren Anwendung siehe § 156 KVG LSA (nachstehend auszugsweise abgedruckt). 

 
(1) Die Gemeinde darf sich in Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft auch außerhalb ihrer 

öffentlichen Verwaltung in den Rechtsformen des Eigenbetriebes, der Anstalt des öffentlichen 

Rechts oder in einer Rechtsform des Privatrechts wirtschaftlich betätigen, wenn 

1. ein öffentlicher Zweck die Betätigung rechtfertigt, 

2. wirtschaftliche Betätigungen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur 

Leistungsfähigkeit der Gemeinde und zum voraussichtlichen Bedarf stehen und 

3. der Zweck nicht besser und wirtschaftlicher durch einen anderen erfüllt wird oder erfüllt 

werden kann. 

Alle Tätigkeiten oder Tätigkeitsbereiche, mit denen die Gemeinde an dem vom Wettbewerb 

beherrschten Wirtschaftsleben teilnimmt, um ausschließlich Gewinn zu erzielen, entsprechen 

keinem öffentlichen Zweck. 

 

(2) Betätigungen in den Bereichen der Strom-, Gas- und Wärmeversorgung, der 

Wasserversorgung, Abfallentsorgung, Abwasserbeseitigung, Wohnungswirtschaft und des 

öffentlichen Verkehrs dienen einem öffentlichen Zweck und sind unter der Voraussetzung des 

Absatzes 1 Satz 1 Nr. 2 zulässig. Dienstleistungen, die mit den in Satz 1 genannten Bereichen 

verbunden sind, sind zulässig, wenn ihnen im Vergleich zum Hauptzweck eine untergeordnete 

Bedeutung zukommt und wenn der Zweck nicht besser und wirtschaftlicher durch einen 

anderen erfüllt wird oder erfüllt werden kann. 

 

(3) Die wirtschaftliche Betätigung in den Bereichen der Strom-, Gas- und Wärmeversorgung 

außerhalb des Gemeindegebietes dient einem öffentlichen Zweck und ist zulässig, wenn sie 

nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Gemeinde 

steht, die Voraussetzung des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 3 vorliegt und die berechtigten Interessen 

der betroffenen Gemeinde gewahrt sind. Absatz 2 Satz 2 findet entsprechende Anwendung. Bei 

Aufgaben, die im Wettbewerb wahrgenommen werden, gelten Interessen nur soweit als 

berechtigt, als der jeweilige Ordnungsrahmen eine Einschränkung des Wettbewerbs zulässt. Die 

betroffene Gemeinde ist so rechtzeitig vor der Aufnahme der wirtschaftlichen Tätigkeit in ihrem 

Gemeindegebiet zu informieren, dass sie ihre berechtigten Interessen geltend machen kann. 

 

(4) Wirtschaftliche Betätigungen in allen anderen als den in Absatz 3 genannten 

Wirtschaftsbereichen außerhalb des Gemeindegebietes sind nur in begründeten 

Ausnahmefällen zulässig, wenn ein öffentlicher Zweck die Betätigung rechtfertigt, die 
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Betätigung nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der 

Gemeinde steht und die berechtigten Interessen der betroffenen Gemeinde gewahrt sind. 

Absatz 2 Satz 2 findet entsprechende Anwendung. Bei Aufgaben, die im Wettbewerb 

wahrgenommen werden, gelten Interessen nur soweit als berechtigt, als der jeweilige 

Ordnungsrahmen eine Einschränkung des Wettbewerbs zulässt. Die betroffene Gemeinde ist so 

rechtzeitig vor der Aufnahme der wirtschaftlichen Tätigkeit in ihrem Gemeindegebiet zu 

informieren, dass sie ihre berechtigten Interessen geltend machen kann. 

 

(5) Die Aufnahme einer wirtschaftlichen Betätigung im Ausland bedarf der Genehmigung. 

 

(6) Bankunternehmen darf die Gemeinde weder betreiben noch sich an ihnen beteiligen. Für 

das öffentliche Sparkassenwesen verbleibt es bei den besonderen Vorschriften. 

 

§ 156 KVG LSA 

Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt 

… 

(2) Für Kommunen, die ihre Geschäftsvorfälle nach dem System der Kameralistik 

bewirtschaften, finden die Vorschriften der Gemeindeordnung in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 10. August 2009 (GVBl. LSA S. 383), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 

Gesetzes vom 18. Oktober 2013 (GVBl. LSA S. 498), weiterhin Anwendung. 
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